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RS OGH 1980/1/29 5Ob765/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1980

Norm

ABGB §37 A

ABGB §37 C1

ABGB §971

Rechtssatz

Ein zwischen einem österreichischen Leihnehmer (Personenkraftwagen) und einem ausländischen Leihgeber im

Ausland abgeschlossener Leihvertrag ist nach ausländischem Recht zu beurteilen und zwar selbst dann wenn die

Verwendung des Leihgegenstandes überwiegend in Österreich erfolgte.
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